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1. Kolonial-Wesen.

Auszug
aus

der Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutzgebiete der Neu-
Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886.

Zur Ausführung der Vorschriften über die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutzgebiete der Neu-
Guinea-Kompagnie wird, im Einvernehmen mit der Direktion der Kompagnie, Folgendes bestimmt:

2c. 2c. 2c.

III. Gerichtsbehörde.
(Zu §. 5 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit; §. 2 des Gesetzes vom 17. April 1886.)

2. Die Gerichtsbehörde hat in den von ihr ausgehenden Schriftstücken
a) sofern es sich um Geschäfte handelt, welche zur Zuständigkeit des Gerichts des Schutzgebiets

gehören, die Bezeichnung als
„Kaiserliches Gericht des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie",

b) sofern es sich um Geschäfte handelt, welche zur Zuständigkeit des zur Ausübung der Gerichts-
barkeit ermächtigten Beamten gehören, die Bezeichnung als

„Kaiserlicher Richter des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie"
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